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PRÄAMBEL

11. Präambel

Das Ensemble "Altstadt Königsberg i. Bay. 
und Schlossberg" steht unter Denkmalschutz 
und umfasst die Altstadt mit den erhaltenen 
Mauerzügen der Stadtbefestigung mit Graben 
aus dem 15. Jahrhundert, die Unfindener Vorstadt 
sowie den Schlossberg mit Burgruine (Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege, E-6-74-164-1, 
Stand: 27.04.2022).

Das überlieferte Erscheinungsbild des denkmal-
geschützten Altstadtensembles Königsberg ist 
durch die Beschaffenheit des Stadtgrundrisses, 
der Raumkanten, der Gebäude, der Freiräume und 
der Straßenzüge geprägt und wird im Folgenden 
zusammenfassend beschrieben. 

Stadtbefestigung

Von der Stadtbefestigung sind im wesentlichen 
Mauerzüge im Süden zwischen Schloss und 
Pfarrgasse erhalten, von den Stadttoren das 
Haßfurter und Unfinder Tor. Im 18. Jahrhundert 
wurde mit der Beseitigung der Befestigung und 
der Einebnung der Gräben begonnen. Die damals 
angelegten Gärten sind bis heute erhalten und 
beschreiben den alten Stadtumriss. Der Grüngürtel, 
als ehemaliger Graben der Wallanlage um den 
Stadtkern ist überwiegend unbebaut.

Straßenräume

Die städtebauliche Grundstruktur entspricht bis 
heute der Darstellung im Urkataster. Im Stadt-
grundriss zeichnet sich, eine Ordnung von 
Hauptachsen in der Längs- und Querrichtung ab, 
mit parallel verlaufenden Nebengassen. Trotz der 
Hanglage ist die städtebauliche Strukturierung der 
Hauptachsen gut ablesbar. 

Aktuelles Luftbild von 2021

Uraufnahme von ca. 1830. Im historischen Bereich bis zum 
umgebenden ehemaligen Stadtgraben zeigt sich die Stadt bis 

heute nahezu unverändert.
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1 Die Eduard-Lingel-Straße bildet, vom Haßfurter Tor 
kommend eine west-östliche Straßenachse, die 
in der Sichtachse auf das Rathaus führt und sich 
kurz vor dem Anstieg zum Marktplatz teilt. Parallel 
führt die Marienstraße ebenfalls in west-östliche 
Richtung und flankiert zunächst die Stadtpfarr-
kirche bevor sie den Marktplatz erreicht. 

In Querrichtung ist die wichtigste nord-südliche 
ausgerichtete Hauptachse der Salzmarkt, der 
fließend in den Marktplatz übergeht. Zahlreiche 
parallel verlaufende Gassen verbinden die Haupt-
achsen miteinander. In der Stadtstruktur ist entlang 
den Hauptachsen eine überwiegend traufseitige 
Gebäudestellung abzulesen. 

Die historisch gewachsene Parzellenstruktur ist 
durch Gebäudeform, Gebäudestellung sowie durch 
Raumkanten und Sichtachsen in den Frei- und 
Straßenräumen ablesbar. Die kleinteilige, dichte 
Stadtstruktur ist für die gewachsene, mittelalterlich 
geprägte Stadt typisch. Die vorhandene Parzellen-
struktur ist mit ihrer Auswirkung auf das Stadtbild, 
die Freiräume und die Gebäude charakteristisch für 
die denkmalgeschützte Altstadt von Königsberg.

Platzräume

Städtebauliches, kommunales und kirchliches 
Zentrum der Stadt ist der Marktplatz mit Rathaus 
und Pfarrkirche im Nordosten des Stadtkerns. Die 
ungewöhnliche Lage des zentralen Marktplatzes 
direkt am nördlichen Stadttor, ist der Topografie 
mit einem Plateau an dieser Stelle geschuldet. In 
der Mitte des Platzes befindet sich ein achteckiger 
Marktbrunnen. 

Die Platzgruppe Marktplatz und Salzmarkt sind 
die wichtigsten Platzräume in der Altstadt. Der 
Marktplatz verengt sich und geht fließend in den 
zum Schlossberg ansteigenden, langgestreckten 

Das städtebauliche Zentrum der Altstadt ist der Marktplatz mit 
Marienkirche, Rathaus und Brunnen.

Der Salzmarkt mit Blick Richtung Marktplatz / Unfindener Tor.
Der Platzraum ist gekennzeichnet durch eine geschlossene 

Gebäudereihung und klar definierten Raumkanten. 
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Die traufseitigen Bebauung staffelt sich an der Hanglage des 
Schlossberges entlang dem Salzmarkt nach oben.

Die historische Postkarte aus dem Jahr 1910 zeigt den 
Salzmarkt mit Schlossberg im Hintergrund.

Salzmarkt über. Die überwiegend traufseitige 
und zweigeschossige Bebauung staffelt sich an 
der Hanglage des Schlossberges entlang dem 
Salzmarkt nach oben. Der Platz ist gekennzeichnet 
durch eine geschlossene Gebäudereihung und 
klar definierten Raumkanten. Der im Mittelalter 
breit angelegte Straßenmarkt war historisch nicht 
nur Durchgangsstraße zur Burg und weiter zum 
Rennweg sondern auch ein Handelsplatz, dessen 
wichtigste Ware gemäß dem Namen das Salz war.

Sichtachsen

Im Altstadtgefüge von Königsberg gibt es 
zahlreiche Blickbeziehungen und historische Sicht-
achsen. Beim Eintritt vom Haßfurter Tor und dem 
Durchschreiten der Eduard-Lingel-Straße sowie 
beim Zutritt vom Unfinder Tor wird der Blick zuerst 
auf das hoch aufragende Rathaus gerichtet. 

Der Kirchturm der Pfarrkirche bestimmt den Anstieg 
zum Marktplatz über die Marienstraße und ist an 
vielen weiteren Orten im Stadtgefüge sichtbar. 
Der ansteigende Salzmarkt wird durch die Blick-
beziehung auf den freistehenden Walmdachbau 
des ehemaligen Amtshauses - heute katholisches 
Pfarrhaus, abgeschlossen. Auch der neuzeitliche 
Turm der katholischen Kirche St. Joseph liegt 
beim Anstieg vom Marktplatz und Salzmarkt leicht 
abgerückt in der Blickachse. Bei Eintritt über den 
Steinweg durch das Schützentor wird der Blick auf 
den hoch aufragenden Schlossberg gerichtet ehe 
der Zugang zum Marktplatz über das Unfinder Tor 
abzweigt.

Durch den weitgehend freigehaltenen Stadtgraben 
ergeben sich bei der Umrundung der Altstadt 
zahlreiche reizvolle Blickbeziehungen auf die 
gestaffelte Stadtsilhouette, die kulissenhaft vom 
Schlossberg mit der Burganlage überragt wird.
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1 Gebäude

Der Altstadtkern weist eine hohe Dichte von 
Einzeldenkmalen, stadtbild- und strukturprägenden 
Gebäuden auf. Im gesamten Stadtgebiet von 
Königsberg i. Bay. gibt es 197 Baudenkmale, 
davon 99 im Hauptort. 95 davon liegen im Bereich 
des Ensembles der Altstadt und des Schlossbergs.

Im Zuge des 30jährigen Krieges gab es 
in Königsberg 1632 und 1640 zwei große 
Stadtbrände, bei denen ein Großteil der 
damaligen Bebauung zerstört wurde. Der 
Wiederaufbau erfolgte überwiegend ortsgleich in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf der 
mittelalterlichen Parzellenstruktur und prägt bis 
heute das historische Stadtbild. Durch die gleiche 
Zeitstellung der Gebäude der Wiederbebauung, 
die überwiegend in Fachwerkbauweise erfolgte, 
wirkt die Gestalt und städtebauliche Eigenart 
Köngisbergs heute sehr charakteristisch und 
geschlossen.

Das geschlossene Stadtbild spiegelt sich auch in 
der intakten, weitgehend ungestörten Dachland-
schaft wider. An vielen Stellen ist diese noch durch 
traditionelle Dachdeckung geprägt.

Gebäude mit landschaftsprägender Fernwirkung 
ragen aus der Altstadtsilhouette und sind aufgrund 
der Lage Königsbergs am Hassbergetrauf von 
vielen Aussichtspunkten in der Gegend weithin 
sichtbar. Dies sind in erster Linie die Burg am 
Schlossberg, der Turm der Ev. Pfarrkirche St. 
Maria, der Turm der Katholischen Kirch St. Josef 
sowie die hoch aufragenden Dächer des Rathauses 
und der Friedhofskirche mit ihren Dachreitern. 

36 %

8 %

18 %

25 %

Einzeldenkmale gemäß

Denkmalliste

Stadtbildprägende

Gebäude

Stadtstrukturprägende

 Gebäude

Strukturell neutrale

Gebäude

Strukturell unangepasste

Gebäude

13 %

Verteilung Gebäudebewertung 

aus denkmalpflegerischer Sicht

(Im Umgriffsbereich 

Sanierungsgebiet,

gesamt ca. 465 Objekte)
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Mit den „Vorbereitenden Untersuchungen“ (VU, 
1993) wurde eine Grundlage für die Stadtsanierung 
geschaffen. Nach 30 Jahren werden nun die 
Ziele und Maßnahmen überprüft und unter 
Berücksichtigung der städtebaulichen Eigenart 
weiterentwickelt und fortgeschrieben.

2022-23 wurde das „Integrierte Städtebauliche 
Entwicklungskonzept“ (ISEK, 2022/2023) für die 
Stadt Königsberg i. Bay. erarbeitet. Dabei wurden 
in einer städtebaulichen Analyse die Qualitäten und 
Potentiale untersucht und dokumentiert, mit dem 
Ziel diese zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln. 

Aus der städtebaulichen Analyse und Bewertung 
der Stadt Königsberg i. Bay. leiten sich überge-
ordnete Ziele ab. Diese werden als Leitsätze 
formuliert, um künftig eine qualitätvolle und 
vernetzte Entwicklung der zentralen Stadtbereiche 
mit einer Konzentration von örtlicher Infrastruktur, 
Handel, Dienstleistung, touristischen Angeboten 
und Wohnen sicherzustellen:

 ■ Lebendige Landstadt mit guter Versorgung und 
 hohem Bürgersinn pflegen und entwickeln.

 ■ Wertvollen Gesamtcharakter der Altstadt durch  
 Erhalt, Pflege und Nutzung der Baudenkmäler  
 und ortsbildprägenden Gebäude sichern.

 ■ Nutzungskonzepte zur Aktivierung von   
 Baudenkmalen und ortsbildprägenden   
 Gebäuden und Belebung der Altstadt   
 entwickeln.
 

 ■ Wertvollen Gesamtcharakter des Ensembles  
 Altstadt Königsberg i. Bay. und Schlossberg   
 auch durch Erhalt und Pflege der Raumkanten,  
 der Stadtmauer und der Freiflächen im Stadt- 
 graben und am Schlossberg sichern.

Die intakte und weitgehend ungestörte Dachlandschaft ist eine 
charakteristische Qualität der Altstadt Königsberg i. Bay.

Das Haßfurter Tor 

Das Unfinder Tor 
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1 Die Altstadt besitzt ein Straßen- und Platzbild 
von besonderer Bedeutung. In Verbindung mit 
dem ISEK wird zudem aktuell ein Stadtboden-
konzept ausgearbeitet. Die historisch erhaltenen 
Bodenbeläge prägen das Stadtbild. Ziel des 
Stadtbodenkonzepts ist der Erhalt, die Pflege und 
weitere Entwicklung der Attraktivität und Authenti-
zität der Altstadt von Königsberg i. Bay..

Die öffentlichen Räume der denkmalgeschützten 
Altstadt werden in Hinblick auf Nutzung, Gestaltung 
und Sanierungsbedarf untersucht. Ergebnis ist ein 
Konzeptplan als Leitfaden für das gestalterisches 
Gesamtbild des Stadtbodens der Altstadt und seine 
Anpassung an die zeitgemäßen Anforderungen der 
Alltagstauglichkeit (Barrierearmut).

Die historischen Beläge der öffentlichen Räume der 
denkmalgeschützten Altstadt prägen das Stadtbild.

 ■ Flächendeckende Barrierefreiheit (oder   
 möglichste Barrierearmut) bei Erhalt    
 qualitätvoller Beläge - über ein    
 Stadtbodenkonzept

 ■ Auf Weiterentwicklung (Wohnstandort) Altstadt  
 konzentrieren

 ■ Angebote für den Tourismus stärken und   
 erweitern

 ■ Reduzierung des Kfz-Verkehrs und    
 Regulierung des Parkens in der Altstadt

Das Ziel der Satzung ist der Erhalt, die Pflege und 
Nutzung der Baudenkmäler und stadtbild- und 
strukturprägenden Gebäuden sowie der öffentlichen 
Räume und ihrer Raumkanten. Die Stadtmauer 
und die Freiflächen im ehemaligen Stadtgraben 
sollen erhalten und gepflegt, sowie historische 
Freiraumbezüge wiederhergestellt werden.

Der Grüngürtel umfasst die Altstadt und ist weitestgehend 
unbebaut. Im 18 Jh. wurden die Gräben der 

Stadtbefestigungsanlage eingeebnet und Gärten angelegt.
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Erhaltung baulicher Anlagen und der 
Eigenart von Gebieten

Die Gestaltungssatzung ist zusammen mit den 
Sanierungsberatungen Leitfaden und Grundlage für 
die Stadtbildpflege. Die Stadt Königsberg i.Bay. hat 
bereits am 3. März 1970 die „Gemeindeverordnung 
über die Baugestaltung im Altstadtbereich der 
Stadt Königsberg i.Bay., Landkreis Hofheim i. UFr.“ 
erlassen. Seitdem wurde die daraus entwickelte 
Gestaltungssatzung zweimal (Neufassung 2010 
und 2. Änderung vom 22.06.2021) fortgeschrieben.

Ziel ist es weiterhin gute Gestaltung durch Beratung 
und finanzielle Förderung zu unterstützen, das 
charakteristische Stadtbild zu bewahren und 
beispielgebende Sanierungsergebnisse zu 
erreichen. 

Diese Erhaltungssatzung dient nun als weiteres 
formelles Instrument, mit dem Ziel, die städtebauliche 
Eigenart und Gestalt des denkmalgeschützten 
Altstadtensembles zu bewahren. 

Gemäß § 172 Abs. 1 S.1 Nr.1 BauGB soll das 
gewachsene Erscheinungsbild der Stadt, mit 
seinem städtebaulichen und baukulturellen Erbe, 
in seiner unverwechselbaren Eigenart und Gestalt 
erhalten, geschützt, verbessert und weiter entwickelt 
werden. Das stadtbildprägende Baugefüge ist 
bei allen baulichen Maßnahmen grundsätzlich zu 
berücksichtigen. 

Die Bebauung ist geprägt durch eine geschlossene Reihung 
der Gebäude entlang der Straßen- und Platzräume.

Der Altstadtkern weist eine hohe Dichte von Einzeldenkmalen, 
stadtbild- und strukturprägenden Gebäuden auf.
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1 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK, 2022/2023)
Analyseplan: Qualitäten und Potentiale u.a. mit stadtbildprägenden Gebäuden und Denkmälern

Insbesondere der Bereich Marktplatz und Salzmarkt besitzt ein Straßen- und Platzbild von besonderer 
Bedeutung. Die Erhaltungssatzung hat das Ziel die historischen Straßen- und Platzräume, mit den 
überlieferten Raumkanten des Stadtgrundrisses zu erhalten und zu stärken.

Behelfslageplan ohne Maßstab
Stand: 10.08.2022

260m

280m

280m280m

290m

300m

320m

330m

340m

340m

340m

350m

350m

350m

350m

350m

350m

P

WC

P

P
Wohnmobile

P
Busse

P
Bewohner

Galerie

Gaststätte

Saal

ehem. Kino

Arzt

Sägewerk

Gaststätte

GaststätteRudolf-Mett-Halle
(Stadthalle)

Hallenbad

Turnhalle

Regiomontanus-
Grundschule

Kindergarten

Gaststätte

Bäckerei /
Café

Sparkasse

Ev. Marienkirche

Rathaus

Gaststätte /
Hotel

Metzgerei

Gaststätte /
Hotel

Kath. Kirche
St. Josef

Café

Apotheke

Café

Gaststätte

Museum

Galerie/
Atelier

Kunsthandwerkerhof

Gaststätte

Feuerwehr

Blumengeschäft

St. Burkardt

Metzgerei

Landmaschinen

Eiscafé

Frieseur

Frieseur

Postagentur
Schreibwaren

Sattlerei

Verbrauchermarkt

Kfz-Werkstatt

BRK-Kindergarten

651

647

641

649

644

634

639

640

637

646

638

642

643

762

645

648

630

758

759

756

761

751

600/1

598/4

753

750

600

599

598/3

598/2

598

598/1

404

760

406

403

574

575

632
754

636

405

576

633

635

752

630/1

755

757

629

401

408

650

652

626/1

626

625

623/1

627/2

627/4

628

627/3

627/5

655

654

618

620

620/3

597

602/1

616

653

602

656

607/1

561

622

623

340/7

409

412

410

418

421
420

463/1

461

411

423

424

426

417

422

428

429

413

414

415

416

419

462/1

462

436
435

435/2

465

972/16

467

431

467/4

439

437

434

463/2

425

427

467/1

433

465/1

432

430

68

66

69

67

402

441/3

438

441

439/1

441/1

441/2

440

441/6

441/5

441/4

679

678

677

672

611

683

612

611/2

680

615

620/2

621

673

657 674
658

610

592
592

338/35

387/1

388/3
610/2

611/3
612/1

386/4

2363/1

2360/3

4

5

2454/4

8

7

7

8/1

11

12

10

14

38

39

40

2

1

2457/2

3

1/2

2454/2

31
32

29

29/2

36

30

33

34

3735

27

28

2510
2510

2513

2512

2350/9

2350/8

13

2347/2

2347/3

2348

2378/3

2347/1

2380/2

2379

2507

2370

2346

968

966/1

2367/2

967

2368/2

2361

2360/1

2365/1

970/2

2360/2

967/1

969

2363

2374

2365

2378 2373/1

2378/1

971

2356/1

2391

2393
2395

2365/3

2358

2365/4

2394

2366

2365/2

2358/5

2396

2359/1

2358/7

2397

2358/6

2360

2359

2392

104

103

153

152

166

151/2

102

100

127

99

97

132

107/1

45

107

111

110

44/7

105

154

156/3

153/1

80

79

84

82

78

80/1

74

70

77

72

76 75

71

256

53

120

202/11

259/4

55

198

202/18

202/15

203

205

202/17

206

202/16

204

196

193

56
54

260

197

195

118

158

259/2

256

51

259/3

194

256
192

52

119

256

255

202

268

254

47

270/1

50

202/8

125

202/7

202/5

280

285

282/1

281

202/6

274

279

162

124

123

276
277

161

121

207

275

278

272

159

202/20

160

202/19

122

286

164

202/10

77/1

283

202/12

202/13

165

202/9

282 284

202/14

126

95

90

98

129

150

96

168 167

89

169

133

128

134

94

88/2

88

84/1

89/1
87

217

189

190

243

248

173

15

173/1

212

176

215

180

245

177

144

44/6

247

213/2

253

143

44/4

219

191

175

249

140

44/3

220

214

222

146

145

142

221
226/3226/1

185

230231
227/2

229

136

238

210172

233

211

186

187

234

226/2

232

237

141

174

188

171

235

213

139

241

239

236

138

263

261

170

262

208

209

199

201

135/1

135

137

271

116

202/2

114

252/2

109

202/3

264

273

112

60

262/1

269

202/1

270

267

49

61

201/1

59

266

157

58

265

117

22

21/1
21

2509

19

26

20

2511

24

25

22/2

2514

17

18

15/1

15/2

23

16

16/1

225

226

148/1

42

223

181

44/1

44

182

149

183

224

144/1

218

148

180/1

184

216

338/20

298/1

294

338/19

396

338/17

338/21

388/2

347/2

343/1

338/16

388

338/18

388/1

338/10

292

347/1

293

349/1

338/7

350

352

291/2

348

394

292

338/5

356

353

387

290 291

349

386/2

383

338/29

298

338/27

338/30

347

338/24

397

394

392/2

338/15

338/22

338/28

389

378/1

379

375

378/2

377

380

379/2

400

368

373

373

373/1

374

447

376

378

316

304/1

315

333/2

338

326

334/2

382

338/1

338

381

329/1

325

321

362

361

363

329

398

323

365

398/1

364

333/3

399

366

335

341

386/3

342

357

340/4

340

340/1

353/1

340/3

390

302

356/1

301

358

338/31

338/35

340/2

338/32

391

390/1

343

360

319/1

343

313

311

304

318

319

2381

955

959/3

957

959/2

959

963

958

961/2

2349/5

2349/5

2349/1

2350/3

2387

2350/2

2350/1

2372

2373

2372/6

2372/4

2372/2

2378/2

1095/31095/4

972/9

1095/6

1095/5

1145

972/5

1095/2

1164

441/9

441/10

972/13

1163

1160

1161

973

441/7

441/8

1159

972/11

1164/1

972/4

976

966

978

972/7

979

1209/2

1209/1

1147

1143

1141

1144

1142

1140/1

1140

1138

370

370/1

371

446

372

367

338/4

288 289

385

1151

338/2

2871148

338/3

1146

1150

1148/1

1149

386

384

952/1

954

953

972/17

351/1

464/1

325/2

2348/1

2347

2397/1

202/4

202/21

219/1

622/1

386/5

631

1162

1128

1128/5

351

351/4

339

22

32

6

HsNr. 2

1

1
5

1
3

6

1a

12

8

7

9

5

3

7

13

11

34

1

4

2

5

3

19
17

1

5

8

20

9

3

6

7

15

6

1
4

3

5

7

1

1a

23

15

1b

7a

25

1
a

2

2

2

5

1

4

7a

7

H
sN

r. 1b

7c

7b

9

1

3

2

3

2

3

4

6

2

9

5

6

7

1
0

8

1
2

3

5

1 2
a

1

5
7

12

1
3

9

1
4

3

1

4

10

3

5

4

8

8

11

9

7

5

2

10

3

1a

4

6

2

8

8

1
0

HsNr. 19

HsNr. 21

HsNr. 17

4

8

1

6

13

6

11

HsNr. 17

HsNr. 11

1
2

6

1

4

1

1
4

2

1
6

9

19

1
b

3

21

1
0

1

17

3
0

8

2

2

1
0

16

8

2
3

1

3

7

9

1

1

7

2

4

2

27

1

25

1
3

1
5

3

4

2

16

25a

5

1

4

22

9

1

6

8

6

8

3
2

18

7

5

14

1
1

20

2

3

3
6

12

5 3

3
4

2
8

3

1
4

1

6

1
2

4

8

2

2
6

2

1

1
3

1
7

1
9

1
0

7

1

10

6

8

2

4

4

6

3

4

8

2

1

11

4

1
0

1
1

1
3

9

12

5
3

3

11

1
5

8

15

6

10

9

9a

5

1
6

9

1
1

7

9

14

1

7

1
0

1

16

6

5

20

18

5

1
3

1

7

1
0

8

1
a

1
1

1
3

6

2

1
5

4

7

5

9

6

1
7

8

4

24

15

4

1
4

13

3

7

1
2

10

6a

6

4
1

6

8

4
1
a

3
9

2

3
b

1

24

14

7

3a

3

3b

2
8

3

5

2
0

14

1
8

16

3

2

2
3

3
1

2
5

2
1

34

1
9

36

38

2
9
a

3
3

2
7

1
3

2
9

3
1
a

2

3

4

1

4
3

1
1

2

4

4

12

35

5

1

7

4

1

2

7

6

5

3

9

1

13

1

2

6

1

5

5a

7

9

4

2

6

30

26

2

2a

1

4

33a

2

10

19

8

4

H
s
N

r.
 4

5

Friedhofweg

Bleichdam
m

gäßchen

A
lte

s
 B

ra
u
h
a
u
s

T
re

tg
a
s
s
e

B
ra

u
g
a
s
s
e

Eduard-Lingel-Straße

M
a
u
e
rw

e
g

P
fa

rrg
a
s
s
e

H
e
rre

n
h
o
f

Elsaweg

Bahnhofstraße

Schloßberg

Steinw
eg

Marienstraße

M
a
n
g
g
a
s
s
e

A
lte

rs
h
ä
u
s
e
r S

tra
ß

e

R
öm

ershofer W
eg

F
uc

hs
ho

f

H
aß

fu
rt
er

 S
tr
aß

e

S
a
lz

m
a
rk

t

R
e
ic

h
s
g
ra

f-v
o
n
-S

e
c
k
e
n
d
o
rff-S

tra
ß

e

Am Roßmarkt

S
ta

d
e
lg

a
s
s
e

G
o
ld

e
n
e
 R

ö
h
re

Mauerweg

Klostergarten

H
a
ß

fu
rt

e
r 

S
tr

a
ß

e

P
fa

ffe
n
g
a
s
s
e

Am Lauerbach

Kirc
hgasse

Wintergasse

W
ie

n
e
r G

ä
ß

c
h
e
n

A
m

 B
a
h
n
h
o
f

Eduard-Lingel-Straße

U
n
fi
n
d
e
r 

S
tr

a
ß

e

Alleestraße

S
teinw

eg

Ottostraße

R
e
g
io

m
o
n
ta

n
u
s
s
tr

a
ß

e

A
lte

rs
h
ä
u
s
e
r S

tra
ß

e

Scheubenweg

Elsaweg

Buchweg

Thomas-Klingg-Steige



plan&werk

11

ERHALTUNGSSATZUNG · STADT KÖNIGSBERG I. BAY.

1

PRÄAMBEL

Stadtbodenkonzept (2022/2023)
Lageplan: Oberflächen / Materialität

Die historisch erhaltenen Bodenbeläge prägen das Stadtbild und sind von besonderer Bedeutung. Der 
Konzeptplan zeigt die räumliche Struktur der Stadträume mit den klar begrenzten Raumkanten entlang 
der Straßen und Plätze.

Behelfslageplan ohne Maßstab
Stand: 09.08.2022
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ERHALTUNGSSATZUNG

2. Erhaltungssatzung 

Ensemble Altstadt Königsberg i. Bay. 
und Schlossberg 

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes 
vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74) geändert 
worden ist und des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. 
I S. 4147) geändert worden ist, erlässt die Stadt 
Königsberg i. Bay. folgende Satzung:

SATZUNG

§1 Räumlicher Geltungsbereich

Die räumliche Abgrenzung des 
Geltungsbereichs ist identisch mit dem Umgriff 
des Sanierungsgebietes vom 04. Juni 2024. Er 
ist erkennbar an der schwarzen Umfassungslinie 
des Planes. Der Lageplan ist Bestandteil dieser 
Satzung.

→ siehe 3. Lageplan Geltungsbereich, S. 14

§2  Sachlicher Geltungsbereich

Das charakteristische Erscheinungsbild von 
Königsberg i. Bay. ist durch die Beschaffenheit 
des Stadtgrundrisses, der Raumkanten, der 
Gebäude, der Freiräume und der Straßenzüge 
geprägt. Die Satzung dient der Erhaltung dieser 
städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund 
der städtebaulichen Gestalt, der Baustruktur 
sowie des Ortsbildes nach Maßgabe des § 172 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB im Satzungsgebiet. 
Die historisch gewachsene städtebauliche 
Gestalt soll bewahrt und angemessen 
weiterentwickelt werden. 

Die gesetzlichen Voraussetzungen für den 
Erlass sind im Satzungsgebiet gegeben. Die 
Satzung gilt unbeschadet der Bestimmungen 
der Bayerischen Bauordnung zur 
Genehmigungspflicht baulicher Anlagen auch 
für solche Vorhaben, Maßnahmen und Anlagen, 
die nach der Bayerischen Bauordnung oder 
nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften nicht 
genehmigungsbedürftig sind.
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§3 Genehmigungspflicht und
Versagungsgründe

(1)  Im Geltungsbereich dieser Satzung bedürfen
die Errichtung, der Rückbau, der Abbruch,
die Änderung oder die Nutzungsänderung
baulicher Anlagen der Genehmigung. Vom
Genehmigungsvorbehalt ausgenommen
sind unbedeutende innere Umbauten und
Änderungen, insbesondere dann, wenn sie das
äußere Erscheinungsbild der baulichen Anlage
nicht verändern.

(2) Bei Rückbau, Änderung oder 
Nutzungsänderung einer baulichen Anlage darf 
die Genehmigung nur versagt werden, wenn die 
bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang 
mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild 
oder die Stadtgestalt prägt oder sonst von 
städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher 
oder künstlerischer Bedeutung ist.

(3) Die Genehmigung der Errichtung einer
baulichen Anlage darf nur versagt werden,
wenn das Ortsbild oder die Stadtgestalt durch
die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt
werden würde.

§4 Ausnahmen

Auf die Ausnahmen nach § 174 BauGB wird 
hingewiesen.

§5 Zuständigkeit, Verfahren

Die Genehmigung wird durch die 
Stadt Königsberg i. Bay. erteilt. Ist eine 
Baugenehmigung oder eine Erlaubnis nach 
dem Bayerischen Gesetz zum Schutz und zur 

Pflege der Denkmäler oder eine Abweichung 
von der Gestaltungssatzung erforderlich, gilt 
die Genehmigung nach dieser Satzung mit 
der anderen Genehmigung bzw. Erlaubnis als 
erteilt. 

§6 Erörterungspflicht

Vor der Entscheidung über den 
Genehmigungsantrag sind mit dem Eigentümer 
oder sonstigen zur Unterhaltung Verpflichteten 
die für die Entscheidung erheblichen Tatsachen 
zu erörtern.

§7 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 213 Abs. 1 Nr. 
4 BauGB handelt, wer eine bauliche Anlage 
im Geltungsbereich dieser Erhaltungssatzung 
ohne Genehmigung ändert oder rückbaut. Die 
Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 213 Abs. 3 
BauGB mit einer Geldbuße geahndet werden.

§8 Konkurrenzen

Genehmigungspflichten nach anderen 
Gesetzen bleiben unberührt.

§9 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gemäß Stadtratsbeschluss 
vom 04. Juni 2024 am Tage nach der 
Bekanntgabe in den Nachrichten der Stadt 
Königsberg i. Bay. in Kraft.

Stadt Königsberg i. Bay., den 05.Juni 2024
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SANIERUNGSGEBIET

Lageplan Geltungsbereich

Behelfslageplan ohne Maßstab
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Bestandteil zur Erhaltungssatzung vom 04. Juni 
2024

Stadt Königsberg i. Bay. den 05. Juni 2024

ERHALTUNGSSATZUNG · STADT KÖNIGSBERG I. BAY.

Geltungsbereich - Legende

Förmlich festgesetztes Sanierungsgebiet nach 
§ 142 BauGB vom 04. Juni 2024
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